
4')137. Umfassende tlbeIpIilfuDg aJIer 1\!IIaspekte des in Anbetracht der verschiedenen Vorschllige und Ideen 
Frageukomplexes der Frlrdensslo:hemngselnslUa hinsichtlich der Friedenssicherung durch die Vereinten 

Nationen, die im Laufe der Generaldebattc auf ihrer neunund-
Die GeneralveTSflllll1lltmg, vierzigsten 'Thgung zur Sprache sekommen sind, 

WIIer Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einscblägigen Resolutionen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48142 
und 48143 vom 10. Dezember 1993, 

mil Genugtuung über die Fortschritte, die der Sonderaus
schuB für Friedenssicberungseinslltze auf seinen jllngsten 
'Thgungen eIZielt bat, 

aberteugt, daß die Friedenssicberungseinslitze einen be
deutenden Thil der von den Vereinten Nationen unternODlllle
nen Anstrengungen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit ausmachen und die diesbezßgliche 
Wirksamkeit der Vereinten Nationen erhöhen, 

in der Erwllgung, daß die friedenscbaffenden Aktivitllten 
des 0eneralsekretIi und der Organe der Vereinten Nationen, 
das beißt Maßnahmen, dereI' Ziel darin besteht, im wesentli
chen durch friedliche Mittel, wie sie in Kapitel VI der Charta 
der vereiirten Nationen vorgesehen sind, eine Einigung 
zwischen verl'eindeten Parteien berheizufiIbren eine wesentli
che Aufgabe der Vereinten Nationen darstellen und zu den 
wichtigen Mitte1n zur Verhlltung, Eindärmmmg und Bei1egung 
von Streitigkeiten zIIh1en, dereI' Fortdauer geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu geftIbrden, 

Kenntnis nehmend von den ErkllIrungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 3. Mai'" und vom 4. No\'elllber 199446 

und insbesondere mit Genugtmmg über die darin berichteten 
Fortscbritte, was Konsultationen mit den truppenstellenden 
LlIndern bet:tifft, 

eingedenk dessen, daß die Vereinten Nutionen angesichts 
ihrer zune>hmenden Aktivitllten auf dem Gebiet der Friedens
sicherung mehr menschliche, finanzielle und meterielle 
Ressourcen benötigen und daß diese besser verwaltet werden 

.mOssen, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretits über die TIltigkeit der Vereinten Nationen", nach 
PrIIfuug des Berichts des Sonderausschusses für Friedens
sicherungseinslltze" und ferner Kenntnis nehtnend von dem 
Bericht des Generalsekretits'" sowie von der Erk1lIrung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Juli 1994'" über 
VCIfi1gungsbereihaftsabkommen für die Frledenssicberung, 
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sowie in Anbetracht der flestebenden hmnanjtJ!nm AktiYitll
ten zur Unterstiltzung bestimmter Friedenssic1teruugseinsl\t 
der Vereinten Nationen und der Nfltzlicbkeit bi1ateraler 
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Mitg1iedstanten 
betreffend Konsultationen Ober die ClewIIbruug von recht
licbem Schutz für das an diesen AktivitIIten betei1igte Personal, 

1. begrqpt den Bericht des SonderansschIJsses für Frie
denssicherungseinslltze"; 

FI!S1LEmJNo UND DtlRcHFOHRUNG DBRMANDA'I1! 

2. betonJ, daß die Achtung der Gnmdslltze der Sonveril
nitlIt, territorialen Unversebrtbeit und politischen Unabhllngig
keit der Staaten sowie der Nichtintervention in Angelegenhei
ten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustllndigkeit eines 
Staates sehören. für gemeinsame BemOhungen zur Förderung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein
schließlich Friedenssiebenmgseinsli17fl, von aussc:bJaggeben 
Bedeutung ist; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die tieferen UI'SIIIlben 
von Konf1ikten wirksam zu beseitigen; 

4. unters1re1cht flIIßerdem, daß Friedenssichenmgsein
sIi17fl zur politischen Beilegung von Streitigkeiten beitragen, 
diese jedoch nicht ersetzen und daß vorher beziehungsweise 
s'eil;hzeitig alle denkbaren Mittel zur friedlichen JIeileguug 
von Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen eingesetzt werden sollen, und fordert bei bereits 
lange andauernden EinsIItreu die beteiligten Parteien nach
dri1cklich auf, für die bisher nicht beigelegten Streitigkeiten 
politische Lösungen zu finden; 

5. vertritt die At.tfassung, daß es von höchster Wwhtig
!reit ist, daß die Mandnte von FriedenssicbenmgseinsUI '6" klar 
und präzise formuliert werden, auf der Grundlage einer 
umfassenden Analyse und Beurteilung der Situation auf dem 
Boden durch den Genera1sekretUr und den Sicbetheitstat und 
unter Binschluß von Zielen, die innerhalb eines klaren zeitli
chen Rahmens zu erreichen sind, zu einer politischen Lösung 
beitragen und in einem klaren Verbliltnis zur Verfllgbarkeit der 
für ihre Verwirk1ichung unverzlcbtbaren Ressourcen stehen 
sollten; 

6. unters1re/cht, wie wichtig es isI, je nach den Um
stlInden des Einze1fa11s die Schaffung entmilitarisierter Zonen 
sowie den Rflckgriff auf den vorbeugenden Einsatz von 
Truppen gemiiB ihrer Resolution 47/120 B vom 20. September 
1993 zu erwiigen; 

7. betont, daß es gilt, unter Berücksichtigung der 
GrundsIItze, welche die Friedenssicherungseinslltze geleitet 
hnben, und der Zlmebmenden Komp1exiW; dieser EinsJ!tze 
einen Katalog von Gnmd!!lltmn und Richtlinien auszuarbeiten, 
und daß es notwendig ist, die Koordinierung zwischen 
politischen, mi1i1llrischen, zivilen und humanitlIren Aspekten 
je nach den Umständen des Einze1fa11s zu priIfen, und daß es 
notwendig ist, daß die Friedenssichenmgseinslltze der Ver
eieten Nationen ihr jeweiliges Mandnt weiterhin unparteiisch 
wahrnehmen, und ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten weitere gemeinsame Definitionen von 
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Begriffen auszuarbeiten, die bei friedensichernden ond d!!mit 
zusammenhiingenden Aktivitäten verwendet werden; 

KONSULTATIONS- UND KOORDlNlllRUNOSMECIIANJSMBN 

8. betont, daß der Sicherheitsrat zwar die Hauptverant
wartung fiIr die Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit trägt, daß die Charta diesbezllglich !iber 
anch Aufgaben ond Befugnisse der Generalversammlung 
festIegt, ond daß die Versammlung zusiitzIich zu ihrer Vemnt
wortung fiIr die Fimmziernng der Friedenssichernngseinslltz 
unter anderem gemäß den einschlägigen Artikeln des 
Kapitels 1V der Charta Empfehlungen in bezog auf Gmnds!!tze 
ond Richtlinien zur Durchfllhrung von Friedenssichernngsein
sätzen, zu ihrer wirksamen Steuernng und, in ÜbereiDstim
mung mit der Chart!!, zur Förderung von Unterstlltzung fiIr ihr 
Mand!it abgeben könnte; 

9. steUt fest, daß die Auffassungen der truppenstellenden 
Länder'1 von maßgeblicher Bedeutung sind, ond fordert 
bessere Vorkehrungen fiIr Konsultationen ond den Infonna
tionsaustansch mit !ruppenstellenden Ländern llber die 
Friedenssicherungselnslltze. namentlich deren Planung, 
Steuerung und Kourdiniernng, während der gesamten Dauer 
der Einsätze; 

10. begT#ßt die jllngste Praxis der Mitglieder des Si
cherheitsrat!!, einschließlich desPrlisidenten, an Sitzungen 
zwischen dem Sekretariat und den truppenstellenden Ländern 
teilzunehmen, stimmt mit dem Genemlsekretllr d!irin llberem, 
daß dies einen Schritt zur Entwicklung besserer Mechanism"'l 
fiIr wirksame Konsultationen darstellt, und vertritt die Auf
fassung, daß derartige Konsultationen besonders wichtig sind, 
wenn der Rat Änderungen oder eine wesentliche Verlllngerung 
des Mandats bestehender Missionen in Erwägung zieht; 

11. begT#ßt avtJerdem die ErkIlIrung des Präsidenten des 
Sicherheitsrat!! vom 4. November 1994 llber Konsultationen 
zwischen den Ratsmi~edern, den truppenstellenden Ländern 
ond dem Sekret!iriat ; 

12. verweist auf die wichtige Rolle, die die Länder der 
jeweils betroffenen Region bei der Unterstlltzung von Frie
denseinslitzen spielen, begrilßt die in der Erklärung des 

. Präsidenten des Sicherheitsral!! vom 4. November 1994 zum 
Ausdruck gebrachte Anerkennung der Praxis der iufonnellen 
Kommnnibtjon zwischen dem Ratspräsidenten oder Rat!imit
gliedern ond Nichtmitgliedern, ond regt an, daß die jeweils 
betroffenen Länder der Region je nach den Umstlinden des 
Einzelfalls in diesen Kommunikationsprozeß mit einbezogen 
werden, wenn es sich um BeschlUsse llber einen Friedens
einsatz handelt, der sie direkt betreffen könate; 

13. empJ/ehlJ die regelmäßige Übermittlung von Lagebe
richten llber alle Friedenssichenuigseinsätze an die !ruppen
stellenden Länder, die Mitglieder des Sicherheitsrat!! und nach 
Möglichkeit an andere Mitgliedstaaten; 

EVALUJBRUNG DER EiNSÄTZE 

14. ersucht den Genemlsekretllr abennaIs, den Mitglied
staaten regelmäßig analytische Berichte llher die Ergebnisse 
aller Friedenssichernngseinslltze zur Verfllgung zu stellen; 

15. nimmt Kenntnis von dem Sacbstandsbericht des 
Generalsekretllrs über die eingehende Evaluierung der An1auf
~ Friedenssichernngsl'inslitzen>2 und bringt ihre 

g zum Ausdruck, daß ein kontinulerlicher ProzelI 
der eingehenden Evaluiernng der verschiedenen Phasen ond 
Aspekte der Friedenssichernngseinslltze fiIr die Beratungen 
llber die Verbesserung der Kapazität der Vereinten Nationen 
auf dem Gehiet der FriedeJll1Sicherung wichtig ist; 

EiNSATZFO:l!RUNG 

16. betont die Notwendigkeit einer einheitlichen und klar 
umrissenen Struktnt fiIr die EinsatzfiJlmmg der Vereinten 
Nationen, die eine kl!ire Abgrenzung der jeweiligen Funktio
nen des Amtssitzes der Vereinten Nationen und der Feldein
sIItze enthlllt, und stellt fest, daß die Verantwortung fiIr 
operative Angelegenheiten zwar im wesentlichen beim 
KommanWIf liegen sollte, daß der Amtssitz jedoch fiIr die 
Gesamt!1lhnmg ond die politische (lesamtleitung zuständig ist; 

17. bestlJtigt als Leitsatz, daß ein Friedensslchernngsein
satz der operativen FIIbrung der Vereinten Nationen unter
stehen soll, im Einklang mit seinem Mand!it ond unter BerIIck
sichtigung der vorgesehenen Aufgaben der zur Verfllgung 
gestellten Einheiten sowie gemäß der zwischen dem Ge
nemlsekretllr ond den truppenstellenden Ländern getroffenen 
Vereinbarung, ond daß der angemessene Weg, konkrete 
Bedenken von Staaten hinsichtlich der bei einem Einsatz 
verfolgten Vorgehensweise vorzubringen, der über den 
Amtssitz ist; 

UI. betolll avtJerdem die Notwendigkeit einer effektiven 
Kourdini zwischen dem Fe1dbauptqWlrtier ond den 
TruppenIroer:!:andeuren, was die Fragen der Planung und der 
Steuernng eines Friedenssicherungseinsatzes angeht; 

19. fordert mit Nochdruck, daß sofort Maßnahmen 
ergriffen werden, um die derzeitigen Regelungen der Vet'
einten Nationen in bezug auf die politische Leitung, die 
militlirische Fllbrung ond Konsultationen zu verstlIrken, sowie 
nach Bedarf die Abstimmung mit den humanitllren und 
sonstigen zivilen Aspekten der FriedenssicherungseinsUtze 
sowohl am Amtssitz als auch im Feld zu verbessern; 

VERSTÄRKUNG DER FRmDIlNSSICIIBRUNGSKAPAZITÄT 
DER VI!REINTIlN NATIONEN 

FlNANZIBRUNG 

20. erkllJrt erneut, daß die Finanzierung der Friedens
sichernngseinslltze im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta die gemeinS8m~ Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaa
ten ist, und wiederholt ihren Aufruf an alle Mitgliedstaaten, 
ihre vemn1sgten Beiträge voßstJindig und pIInktlich ZU 
entrichten. wllrdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die zusl!tzlich 
ZU ihren veranlagten Beitriigen freiwillige Beiträge entrichtet 
haben, und ermutigt andere Mitgliedstaaten, einschließlich 
derjenigen, die direkt von einer Streitigkeit betlOffen sind, die 
zur Dislozierung eines Friedenssicherungselnsatzes gefiIhrt 
hat, ein Gleiches zu tun, namentlich auch durch die Bereit
stellung von Sachleistungen im Einklang mit ihren finanzieUen 
Möglichkeiten ond mit der Fmanzordnung und den Fmanzvor
schriften der Vereinten Nationen; 

" l!IAC.St/t994ß und Korr.1. 



21. bringt Ihte tiefe Besorgnis zum ArtSdruck fIber die 
nachteiligen Auswirkungen der sich verschlechternden 
Finanzlage auf die Kostenerstattung an truppensteIIend 
LIinder, von denen viele Entwicklungsll!nder sind, was eine 
zusätzliche Belastung fUr alle truppenste\lend Länder 
darstellt und die fortgesetzte Bereitstellung von Kontingenten 
tiIr Friedenssicherungseinsälze der Vereinten Nationen und 

· somit die wirksame DurchfIIhrung der Mandate gefIIbrdet; 

22. nimmt Kenntnis von den in Thil V des Berichts des 
Generalsektetärs fIber die Verbesserung der Friedenssiche
nmgskapazitlit der Vereinten Nationen" enthaltenen wichtigen 
Vm:schlägen zur Rationalisierung des Haushaltsverfahrens 
sowie von den im Bericht des Generalsekretll über wirksame 
Planung, Hausha1tsanfstellung und Verwaltong bei Friedens
sicherungseinslitzen" enthaltenen VOrschlägen; 

23. empjlehlt, daß Beschilisse über die Zuweisung 
zusätzlicher Ressonrcen fUr Friedenssicherungseinslltze un
beschadet der BeschlUsse über die Zuweisung kllnftiger 
Ressonrcen fUr die internationale Entwicklungsznsammen
arbeit getJ:offen werden; 

24. fordert ein besseres FinanzkontroUinstrumentarium. 
namentlich die Verstärkung von RechnungsprOfungs- und 
Inspektiousmechanismen, und erinnert an ihre Schaffung des 
Amtes fUr interne Aufsichtsdienste mit Resolution 481218 B 
vom 29. Juli 1994; 

25. unterstreicht die Notwendigkeit der Delegation 
angemessener Fmanz- und Verwaltungabefugnisse an die 
TruprenkmnmandeIJre oder die Sonderbeauftragten, wubei es 
gleichzeitig sicherzustellen gilt, daß Maßnahmen betreffend 
Verantwortlichke und Rechenschaftspflicht verstärkt werden, 
damit die Missionen besser in der Lage sind, sich auf neue 

· Situatinnen und spezifische Anforderungen einzustellen; 

26. ersucht den Generalsekretllr, seine Konsultationen mit 
den Mitgliedstaaten fortzllsetzen, mit dem Ziel, die derzeit von 
ihm durchgefi1hrte Oberprofung der Kostenerstaltongssll1ze fUr 
die Wertminderung der kontingenteigenen Ausrllstungsgegen
stiinde, die auf Ersuchen der Vereinten Nationen disloziert 
wurden, möglichst bald zu beenden und der Generalversamm
lung darüber Bericht zu erstatten; 

Zl. betont, wie wichtig es ist, daß die geltenden Rege
lungen fUr den Schadenersatz im Falle von Krankheit, Unfall 
oder Thd, die auf den Dienst bei Friedenssicherungseinsätzen 
zurilckzufllhren sind, im Hinblick auf die Brarbeitong an
gemessener Regelungen derzeit ilberpriIft werden, nimmt 
Kenntnis von dem diesbez!lglichen Bericht des Generalsekre
tilrs'o und regt an, daß diese Frage in den zustllndigen Foren 
dringend geprilft wird: 

REssoURCEN 

28. begrqpt die Arbeit der Gruppe Verfllgungsbereite 
Truppen der P1anungsabteilung der Sektetariats-Hanpt
abteilung Frioooossicherungseinsätze und stellt fest, daß einige 
MitgliMstaaten gegenflber dem Generalsekretär diesbezüglich 
Verpflichtungen eingegangen sind, erwartet mit Interesse die 

· Vollendung der Zusammenstellung der Listen von Einheiten, 
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'Ii'uppen, Ei!!!l!!lzmitteln oder Ressonrcen, die MitgJiOO8taatmt 
grundslltzlich von Fall zu Fall vorbehaltlich der ZustimmJmg 
der betroffenen Regierung den Vereinten Nationen zur 
Verfllgung ste\len wIIrden, und empfiehlt, daß die Liste 
rege1mllBig auf den neuesten Stand und den Mitgliedstaaten 
zur Kenntnis gebracht wird; 

29. erkennt die Notwendigkeit an, die Logistikkapazität 
der Vereinten Nationen zu verstärken, betrachtet das Hand
buch der operativen Unterstlitzung fUr alle Bereiche logisti
scher Unterstiltzung als einen ersten Sehriit in diese Richtong 
und sieht in diesem Zusammenhang der Fertigstellung aller 
Kapitel dieses Handbuchs und ihter Veröffentlicbung fUr die 
truppenstellenden Länder mit Interesse entgegen; 

30. Ist der Ar4f1assung, daß alle Auswirktmgen der 
Schaffung eines begrenzten Lagerbestands an Ausrilstong in 
den entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen geprflft 
werden sollten: 

31. nimmt Kenntnis von der wachsenden BedeUllmg des 
zivilen Anteils bei Friedenssicherungseinslltzen, ersucht in 
dieser Hinsicht den Generalsekretllr, einen Vm:schlag zum 
Aufbau rege1mllBig zu akbJalisimender Datenbanken auszu
arbeiten, in denen die Ressoun:e.n, die von den Mitg1iMstaaten 
auf Ersuchen der Vereinten Nationen fUr zivile Aufgaben zur 
Verfllgung gestellt werden könnten, nach Art und Verfllgbar
keit erfaBt sind, und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemi1hungen um die Aufnahme von Zivilpersona!, beispiels
weise Polizeikriiften, in die derzeitigen Verfllgungsbereit
schaftsabkommen und in die Planung fortzusetzen; 

32. fordert den Generalsekretär rtQChdrllckllch auf, die 
Schaffung einer Gedenkm.edaiIIe fUr zivile 'llillnehmer zu 
erwägen, die als Anreiz fUr eine solche Tlltigkeit dienen 
kOnnte; 

PLANUNG, ORGANISATION UND EJlFEK:nYrrÄT 

33. ermutigt den Generalsekretär, mit seinen PIlinen zur 
Stärktmg der Hauptabteilung Friedenssichenmgseinslitze 
fortzufahren, um bestmögliche strukturelle und kapazitlits
mäßige Voraussetzungen fUr die erfolgreiche Stenerung 
so1cher Einsätze zu gewlJhrleisten, eingedenk der Notwendig
keit, dem Prinzip der ausgewugenen geographischen Ver
tretong gebührend Rechnung zu 1ragen, und nimmt Kenntnis 
von dem organiaatmischen Ansatz des GeneralsekretIi der in 
seinem Bericht fIber die Verb fmnmg der Friedenssicherungs
kapazität der Vereinten Nationen" darge1egt ist; 

34. begr#ßt die Schaffung einer Gruppe Grundsatzfragen 
und Analyse und einer P1anungsahteilung innerbalb der 
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und ist der Anf
fassung, daß diese Dienststelleu weiler gestIIrkt werden sollten, 
mit dem Ziel, die Kapazität der Vereinten Nationen zur 
Steuerung von Friedenssicherungseinsätzen zu verbessern; 

35. hIJlt es fIlr wichtig, daß Truppenkommande und 
sonstiges einsatzwichtiges Personal von Anfang an an der 
Planung von Friedenssicherungsl'inslimm beteiligt werden und 
daß sie, soweit durchfllhrbar, an technischen Vorbeteitungs
missionen im Feld milnehmen sollten, deren Aufgabenstellung 
klsr vorgegeben sein sollte, und hlIlt es außerdem fUr nIItzlich, 
einige Mitglieder der technischen Feldmissionen in der 
Anfangsphase eines Einsatzes zu dislozieren; 
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36. ersucht den GeneraIsekretII. die Funktion der Zivil- ÖFFBNnJCHKBtlSARBBIT 
polizei innerbalb der Hauptabteilung Friedenssicherungsein
sIitze weiter zu verslllrken, unter besonderer BerOcksichtigung 
von Planung. Ausbildung. logistischer UnterstOtzung und 
einheitlichen FtIhrungs- und EinsatzgJ'1lndsätreu und Verfah
ren. und nimmt in diesem Znsammenhang Kenntnis von den 
in seinem Sachstmulsberi.cht über die eingehende Evaluierung 
der Anlanfphase von Friedenssicherungseinslltwt" dargeleg
ten Ansichten; 

37. ersucht das Sekretariat, sofort alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die Aktnalisienmg und NenauflaS" der 
Veröffentlichung The Blue Heimets" (Die Blauhelme) im 
lahre 1995 zu treffen; 

S1CHI!RHE\T DES PBRsoNAL'I DER VI!REINTI!N NATIONEN 

38. betont. daß die Sicherheit des Personals einen wesent
lichen Bestandteil der Planung jedes Friedeossicherungsein
satzea bilden muß. und betont außerdem, daß geeignete 
Maßnahmen getroffen werden sollen. um seine Sicherheit zu 
gewDhrleiaten; 

39. begrqfJt die Anusbme der Konvention aber die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei
geordnetem Personal durch ihren Sechsten Ausschuß"'; 

40. erkennt an. daß die Gesamtverantwortung für die 
Sicherheit der Mitglieder eines Friedenssicherungseinsatzea 
dem Generalsekretär obliegt. der außerdem die Entwicklung 
der Lage verfolgen, erforderllchenfalls rechtzeitige An
passungen bei den Sicherheitsvorkehrungen vornehmen und 
mit den truppenstellenden Ländem und dem Sicherheitsrat 
diesbezüglich eng zusammenarbeiten muß. und fordert den 
GeneraIsekretII nachdriIcklich auf. mit den Mitgliedstaaten 
einen Dialog aber mögliche zuslltzUche Sicherheitsmaß
nahmen einzuleiten, die in Situationen ergriffen werden 
k6Dnen. in denen die derzeitigen Maßnabmen für unzulänglich 
erachtet werden; 

41. ersucht den Generalsekretlir. die truppenstellenden 
Länder und die Mitglieder des Sicherheitsrats gegebenenfalls 
über Evakuierungsplline und -vorkehrungen unterrichtet zu 
halten; 

42. fordert den Generalsekretlir nachdrilcklich auf, das 
BUro des Sicherheitskoordinatonl der Vereinten Nationen im 
Rahmen der ver:tllgbaren Ressourcen zu stärken. mit dem Ziel. 
eine bessere KoonIinierung zur Gewllbrleistong der Sicherheit 
des an Friedeosslchenmgseinslltzen beteiligten Personals zu 
en:eicben; 

MUSTERABKOMMEN 

43. stellt fest. wie wichtig es ist, daß die Vereinten 
Nationen und die truppenstellenden Länder Abkommen 
schließen, bevor 'lhIppen disloziert werden. und bittet nach
cJrackUch darum, daß diesen Abkommen das im Bericht des 
Oeneralsekretli vom 23. Mai 1991 enthaltene Mustet
abkommen soweit wie möglich zugrunde gelegt wint"; 

" V_lcJmngder V_ Nadoneo, Best.·Nr. E.9O~18. 
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44. betont, wie wichtig es ist. daß die Vereinten Nationen 
in ihrer Öffentlichkeitsbeit für Friedenssicherungseinsiltz 
aktiver vorgehen. daß sie die einheimische Bevölkerung über 
die Art der Friedenssichenmgseinslltze auf dem laufenden 
halten, unter anderem im Hinblick darauf. konstruktive 
Gesprilche zwiachen den Parteien zu ermöglichen, um truppeD
stellenden Ländem nach Möglicbkeit Iofonnationsmaterlal 
über Friedeossicheru zur Verfi1gung zu stellen, das 
ihnen bei ihrer innerstsntIichen ÖffentliChkeitsarbeit helfen 
könnte, und den internationalen Medien objektive lnforma
tionen bereitznsteI1en mit dem Ziel, ein genaueres Vcntllndnis 
der Maßnabmen der Vereinten Nationen zu fOrdern, und regt 
den InformationsIDJsschnß an, Wege zur Stiirkung der Öfl'eni. 
1icbkeitsarbeit zur UnterstOtzung der Friedenssicherung zn 
aberprllfen; 

45. ersucht den Genera1sekretiI. die UnterstDtznng für die 
P1annng und DurchfiIbrung der Ö!fentlicbkeilsaJbeilSptOgram
me der Friedenssicherungsmission so auch für ibre BedUrf
nisse in bezug auf Presse und Rundfunk, zu verbessern und 
unter RUckgriff auf die Erfahrungen der Veleinten Nationen 
und nationalen Sachverstand Programme und Materialien zur 
Ausbildung von Experten für Öffentlichkeitsarbeit auszu
arbeiten; 

46. ersucht den Generalsekretär flIIIIerrJem, Bedienstete 
am Amtssitz wie auch Personal der Miasionen im Umgang mit 
den Medien auszubilden, damit sie unter anderem Friedens
sicherungseiosI entsprechend begrflnden und wIIbrend ihres 
Ver1äufa Erk1llrungen dazu abgeben können; 

AUSBD..DUNG 

47. erlcennt an. daß die Ausbildung des Personals für 
Frieden:ssicherungseioslltze zwar in erster Linie in der Verant
wordicbkeit der Mitgliedstsaten liegt, legt den Vereinten 
Nationen jedoch nabe, grundlegende Richtlinien und Lei
stungskriterien auszuarbeiten und deskriptive Unterlagen zur 
Verfllgung zu stellen; 

48. begrqpt die Bemühungen des GeneJa1seIaetIb 
Handbacher zu erste11en, einschUeß1ich eines Ansbll
dungsplan-Moduls. und ein Femunterrichtsprogmmm auszu
arbeiten, was es den Mitgliedstaaten ermöglichen winI, dem 
für Friedenssichernogseinslltze der Vereinten Nationen bereit
gestellten Persona1 eine einheitliche und kostenwirksame 
Ausbildung zu erteilen, die den vereinbarten gemeinsamen 
Nonnen, Fllhigkelten. Praktiken und Verfahren entspricbt, und 
sieht der Bereitstellung dieser Handbacher und anderer 
Materialien an die Mitgliedstaaten mit Interesse entgegen; 

49. ersucht den GeneraIsekretII. Mittel zur StlIrkung des 
Filhrungskaders für die Friedenssicherung zu untersuchen, 
unter anderem durch die Koordinierung der einscbliglgen 
Ausbildung für poteatielle 'Ihippenkommand und anderes 
leiteitdes Militär-- und Zivilpersonal für Filhrungs- und 
Steuenmgsaufgabe auf dem Gebiet der Friedenssichern 

50. ersucht den Genera1sekretiI flIIIIerrJem, versuchsweise 
ein Programm zur Koordinierung der Friedenssicherungsans
bildung aufzustellen; ein derartiges von den Vereinten Natio
nen verwaltetes Progmmm könnte AusbildungssemiJIIIRI für 
Ausbilder, eine spezielle Ausbildung für die Bezlchungen zur 
Bevölkerung und für Konfliktlösung. Vorkehrungen zur 
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Organisation und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten raschen 
Entsendung von Ausbildungsgruppen, die bei nationalen 
Ausbildungsmaßnahmen behilflich sein können, Seminare 
i1her die Steuerung von Missionen sowie kurze Orientierungs
kurse am Amtssitz oder im Feld filr Stabsoffiziere beinhalten, 
ehe diese zu einer neuen Mission entsandt werden; 

51. ermutigt die Mitgliedstaaten, die über Friedens
sicherungsansbildungsprogramme verfügen. Infonnationen 
und Erfahrungen zu teilen und auf AntIag dem Personal 
anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, an der Arbeit na
tionaler Militllrakademien teüzunebmen. um bei der Auf
stellung von Ausbildungsprogrammen behilflich zu sein. und 
Personal anderer Mitg/iedstaaten aufzunehmen. die an der
artigen Programmen interessiert sind; 

52. befllrwortet die Schaffung von Zentren filr Friedens
sicherungsansbildung filr Militär- und ZivilpersonaI, je nach 
Bedarf auf nationaler oder regionaler Ebene; 

53. empfiehlt. daß die Gruppe Ansbildung als Anlmifstelle 
filr Friedenssicherungsansbildung in der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinslitze als Kootdinierungszentrum filr 
Angelegenheiten der Friedenssicherungsansbildung zwischen 
den Vereinten Nationen und nationalen sowie intematIonaien 
Zentren filr Friedenssicherungsansbildung fungiert, mit dem 
Ziel, Beziehungen mit Partnerorganisationen herzustellen und 
den Austausch von Unterrichtsmateria1 mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu filtdem; 

54. legt den Mitgliedstaaten 1Il1he zu prüfen. inwieweit es 
möglich ist, in ihren Regionen filr kurze Zeit kleine 
Ansbildungsgruppen ans in der Friedenssicherung erfahrenen 
Mitgliedstaaten zu bilden. die anderen Mitgliedstaaten be
hilflich sein können; 

55. legt dem Generalsekretär 1Il1he zu prOfen, inwieweit es 
möglich ist, eine Beratungsgruppe filr Ausbildung zu schaffen. 
die eine Verbindung zu nationalen und regiona1en Instinrtionen 
filr Friedenssicherungsansbildung gewährleisten würde, mit 
dem Ziel. die Hauptahteilung Friedenssicherungseinsätze bei 
der regelmäßigen ÜbeJ:pr!lfung des Ansbildungsbedarfs zu 
unterstötzen; 

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN ORGANISATIONEN 

56. betont die Notwendigkeit, eingedenk der Bestimmun
gen des Kapitels vm der Charta. die Zusammenarbeit und 
Kootdinierung zwischen den Vereinten Nationen und denjeni
gen regionalen Abmachungen und Organisationen zu ver-
stärken. die ihnen bei ihren Friedenssicherungsaktivitäten im 
Einklang mit ihrem Mandat, ihrem Wltkungshereich und ihrer 
Zusammensetzung bebilflich sein können. und ermutigt den 
Generalsekretär und die Mitgliedstaaten zu prOfen, wie diesen 
regionalen Abmachungen und OIganisationen bei den genann
ten Aktivitäten Unterstützung gewährt werden kann; 

57. nimmt Kenntnis von der jüngsten Initiative des 
Generalsekretärs. BOl Amtssitz eine informelle Sitzung mit 
VeIln,teID regionaler Abmachungen und OIganisationen sowie 
mit anderen zwischenstaatlichen Organisationen zu ver
ansta1ten; 

58. nimmt at4JenIem Kenntnis von der jüngsten Arbeit des 
Sonderansschusses filr die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung des Wortlauts der 

Erk\linmg i1her die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichmngen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
inteIDationaien Sicherbeit"; 

*** 
59. empjiehJt filr den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschlllge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshm1shalt 1994-1995 haben sollte, die zusl!tzlichen Kosten 
ans den von der Generalversamm\ung filr diesen Zweijah
reszeitraum gebilligten Haushaltsmitteln zu bestreiten; 

60. besc1lließt. daß der Sonderansschuß filr Friedens
sicherungseinslllze im Einklang mit seinem Mandat seine 
Bemühungen um eine umfassende Überprüfung aller Thi\
aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungseinslltze 
fortsetzen soll; 

61. enucbt den Sonderansschuß filr Friedenssicherungs
einslitze, der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten 
Thgung einen Bericht über seine Arbeit vorzulegen; 

62. bittet die Mitgliedstaaten. dem Generalsekretär bis 
zum 1. Miirz 1995 weitere Stellungnahmen und Anregungen 
betreffend die Friedenssicherungseinslllze vorzulegen und 
darin in großen Zügen praktische Vorschllige zu bestimmten 
Punkten zu unterbreiten, die der SonderausschllB eingehender 
behandeln könnte; 

63. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen eine Zusammenstellung der erwllhnten 
Stellungnahmen und Anregungen anzufertigen und dem 
Sonderansschuß bis zum 30. Miirz 1995 vorzulegen; 

64. besc1lließt, den Punkt "Umfassende ÜheIprilfung aller 
Thi\aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

83. Plenanitzung 
9. Dezember 1994 

4!1J38. lDfonnationsfragen 

A 

INFORMATION IM DmNSTB DER MBNSCHH1!lT 

Die GetIBralversammlung. 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses"'. 

sowie Kenntnis tlBhmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Infonnationsfragen"". 

fordert alle Länder. die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, 11ßChdrlIcklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Gnmdsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 

.. Der Wortlaut der l!tkIIirung findet sich In der Ao!age zu ResolIItlOJ! 
491S7. die VOJ! der GeneraI_Iung am 9. )Jewnter 1994...-.J>scbf"" 
wurde. 
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